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1
Einleitung

Nach der Abschaffung der Mindestlöhne
durch die Thatcher-Regierung (1993) war
Großbritannien in einer in vielen Aspekten
vergleichbaren Situation wie Deutschland
heute. Die Arbeitslosigkeit lag bei 10 %
(1993). Die Flächentarifverträge waren
noch stärker als in Deutschland dezentrali-
siert worden. Die Lohnspreizung und mit
ihr auch das Armutsniveau waren drastisch
gestiegen und erreichten mit die höchsten
Werte in der Europäischen Union (OECD
1996, S. 64). Die von den Konservativen
versprochenen positiven Beschäftigungsef-
fekte der Lohnumverteilung stellten sich al-
lerdings nicht ein (Dickens u.a. 1995;
Crossmann 1995). Seit 1989 konnten – wie
bei Hartz IV – Arbeitslose nach drei Mona-
ten Arbeitslosigkeit ein Arbeitsplatzange-
bot nicht mehr ablehnen, wenn der Lohn
unterhalb der ortsüblichen Bezahlung oder
unterhalb des Arbeitslosengeldes lag. Um
die Anreize zur Aufnahme einer gering be-
zahlten Tätigkeit zu erhöhen, wurden ver-
schiedene Subventionen gewährt. Diese in-
work-benefits für GeringverdienerInnen
schlossen Wohngeld, Unterstützung zur
Bezahlung lokaler Steuern sowie Family
Credits (Zuschüsse für Familien mit Kin-
dern) ein. Allein die Ausgaben für die 
Family Credits (bzw. ihre Vorläufer – die
Family Income Supplements) waren von 
200 Mio. £ im Jahre 1987/88 auf über 
2 Mrd. £ im Jahre 1996/1997 angestiegen
(LPC 1998, S. 32). Die Gewerkschaften, die
lange Mindestlöhne als einen Eingriff in 
ihre Tarifautonomie abgelehnt hatten, be-
gannen ihre ablehnende Haltung gegen-
über staatlichen Eingriffen in die Lohnfin-

(LPC 1998, S. 13). Die Kommission besteht
aus neun Mitgliedern, die persönlich und
nicht von Organisationen benannt wur-
den. Drei haben einen gewerkschaftlichen
und drei einen Unternehmerhintergrund,
drei sind Akademiker.

Die LPC empfahl als Einstieg einen
niedrigen NMW für alle Beschäftigten über
22 Jahre in Höhe von 3,60 £ pro Stunde
zum April 1999, der im Juni 2000 auf
3,70 £ ansteigen sollte. Diese Höhe lag dicht
an den an die allgemeine Lohnentwicklung
angepassten alten Mindestlöhnen,die nach-
weislich keine nachteiligen Auswirkungen
auf die Beschäftigung hatten (Machin/
Manning 1994). Gleichzeitig wurden ge-
ringere „Entwicklungslöhne“ (Develop-
ment Rate) für Jüngere unter 20 Jahren und
für Ältere in den ersten sechs Beschäfti-
gungsmonaten, falls sie an einer Qualifizie-
rung teilnehmen, vorgeschlagen. Den Un-
ternehmen sollte durch die frühzeitige
Ankündigung Zeit zur Reorganisation ge-
lassen werden. 16- und 17-Jährige sollten
vom Mindestlohn ausgenommen bleiben.

Mindestlöhne in Großbritannien – 
Ein geglücktes Realexperiment

Gerhard Bosch
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In Großbritannien ist seit 1999 das gelungen, worüber in Deutschland aktuell sehr heftig und kontrovers diskutiert wird: die Einführung
eines gesetzlichen Mindestlohnes. Aus den britischen Erfahrungen lassen sich einige wichtige Lehren für die deutsche Diskussion  ab-
leiten. Dies betrifft insbesondere die Frage, wie der Einführungsprozess ausgestaltet und flankiert werden sollte, um eine breite Ak-
zeptanz für den gesetzlichen Mindestlohn zu erreichen und die oftmals befürchteten negativen Auswirkungen auf die Beschäftigung
zu vermeiden.

dung zu überdenken. Die Arbeitgeberver-
bände sprachen sich zwar vehement gegen
einen Mindestlohn aus, gleichzeitig hatte
aber der ruinöse Lohnwettbewerb in einzel-
nen Branchen solche Ausmaße erreicht,dass
sich auch im Unternehmerlager die Stim-
men für eine faire Entlohnung mehrten.

Die Labour Partei bereitete nach ihrer
Wahlniederlage 1992 ihre Strategie für die
Einführung eines Mindestlohnes sorgfältig
vor und es gelang ihr, einen Mindestlohn
durchzusetzen, der nicht nur ökonomisch
effizient ist, sondern der auch von den vor-
herigen Gegnern eines Mindestlohnes ak-
zeptiert oder zumindest nicht bekämpft
wird. Wie dies gelang, wird im Folgenden
nachgezeichnet.

2
Die Einführung des 
Nationalen Mindestlohnes

1997 wurde die neue Labour-Regierung
mit ihrem Versprechen, einen Nationalen
Mindestlohn (National Minimum Wage –
NMW) einzuführen, gewählt. Der NMW
sollte „Beschäftigte vor ausbeuterischen
Löhnen und Unternehmer vor unfairem
Wettbewerb schützen“ (LPC 2001, Bd. 1).

2.1 DIE LOW PAY COMMISSION

Die Regierung richtete eine Kommission
(Low Pay Commission – LPC) ein, die Emp-
fehlungen über das Einstiegsniveau eines
NMW und die Entlohnung der 16- bis 25-
Jährigen unterbreiten und über die Aus-
wirkungen des NMW auf Beschäftigung,
Preise, Produktivität – insbesondere auch
der Klein- und Mittelbetriebe – und auf
den öffentlichen Haushalt berichten sollte
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Eine der wichtigsten Aufgaben der
Kommission war eine exakte Definition des
NMW, die Umgehungen begrenzen sollte:
Der Mindestlohn sollte ein Bruttostan-
dardlohn sein, der für jede geleistete Ar-
beitsstunde zu zahlen ist. Nacht- und Über-
stundenzuschläge sollten zusätzlich zu zah-
len sein und nicht mitberechnet werden.
Bei Leistungslöhnen sollte die Standardra-
te im Durchschnitt eines Monats erreicht
werden. Jede geleistete Arbeitsstunde
einschließlich Bereitschaftszeiten müsste
entgolten werden. Betriebliche Sozialleis-
tungen könnten nicht angerechnet werden.
Nur Kosten für eine vom Unternehmer be-
reitgestellte Unterkunft könnten abgezo-
gen werden.

Die nunmehr fest installierte Kommis-
sion LPC hat ein eigenes Sekretariat und
die Verantwortung, die Auswirkungen des
NMW regelmäßig zu evaluieren, der Re-
gierung zu bestimmten Fragen Bericht zu
erstatten und Empfehlungen zu unterbrei-
ten. Seit 1998 hat die Kommission auf
Wunsch der Regierung fünf Berichte vor-
gelegt, in denen konkrete Anfragen der Re-
gierung vor allem zu den Auswirkungen
auf Beschäftigung und Wettbewerbsfähig-
keit sowie zur künftigen Höhe des Min-
destlohnes und seinem Geltungsbereich
beantwortet wurden. Die LPC hat bis heu-
te 74 Forschungsberichte in Auftrag gege-
ben (Brown 2005) und die Ergebnisse so-
wie mögliche Empfehlungen mit interes-
sierten Personen und Organisationen bera-
ten. Die Beratungen beschränken sich nicht
auf klassische Expertenhearings, sondern
beinhalten auch Gespräche mit Betroffe-
nen in unterschiedlichen Organisationen
und Regionen des Landes. Der NMW ist
mittlerweile das am besten untersuchte so-
ziale Realexperiment. Die anfangs oft kon-
troverse Debatte in der LPC konnte durch
eine sorgfältige Untersuchung aller disku-
tierten Probleme versachlicht werden. Ob-
gleich die Mitglieder der LPC aus unter-
schiedlichen Organisationen kommen,
wurden bislang alle Empfehlungen ein-
stimmig getroffen.

2.2 DIE UMSETZUNG DES MINDEST-
LOHNS

Die Regierung folgte den Empfehlungen
der Kommission weitgehend. Sie setzte das
Einstiegsalter für den vollen Mindestlohn
allerdings auf 22 Jahre herauf und nahm 
alle Auszubildenden unter 26 Jahre für die 
ersten zwölf Monate heraus. Der NMW

trat am 1. April 1999 in Kraft (Tabelle 1).
Das Gesetz sieht einen einheitlichen NMW
vor, der für alle Beschäftigten einschließlich
HeimarbeiterInnen, Leiharbeitskräfte und
StücklöhnerInnen gilt (Burgess/Usher
2003, S. 16f.). Ausgenommen sind  genuine
Selbstständige, mithelfende Familienan-
gehörige ebenso wie TeilnehmerInnen an
bestimmten öffentlich geförderten Weiter-
bildungsmaßnahmen. Es wurde ein Maxi-
malbetrag für Abzüge und Höchstbeträge
für die Abzüge für eine Unterkunft (an-
fangs 19,95 £ pro Woche) festgelegt. Durch
das Mindestlohngesetz wurde außerdem
die Low Pay Commission als Kommission
institutionalisiert.

Die Einführung des NMW wurde
durch eine intensive Pressekampagne be-
gleitet, in die die Regierung 5 Mio. £ inves-
tierte. Befragungen zeigten, dass bereits in
der Einführungsphase 80 % der Unterneh-
mer und 70 % der Beschäftigten die Höhe
des NMW kannten (LPC 2000, S. 3). Be-
merkenswert ist, dass die Arbeitgeber sich
jeder Kritik enthielten. Dies war auch in Ir-
land bei der Einführung des Mindestlohnes
im Jahre 2000 der Fall (EFLWC 2005, S. 17).

Im Gesetzgebungsverfahren betonte
die Regierung, dass ein NMW nicht alle
Probleme, die mit niedrigem Lohn, gerin-
ger Produktivität und geringem Einkom-
men einhergehen, lösen könne. Ziel der
Gesetzgebung sei es aber, die Kräfteverhält-
nisse auf dem Arbeitsmarkt zu verändern.
Durch den NMW wurde eine Basis für ei-
ne faire Bezahlung geschaffen, ohne dass
die individuelle Bedarfslage berücksichtigt
wurde. Es war immer klar, dass ein Min-
destlohn nicht in allen Familienkonstella-
tionen ausreichend ist, um Armut zu ver-
meiden. Deshalb wurden gleichzeitig mit
der Einführung des NMW auch die Zu-
schüsse für Familien (Family Credits)
durch eine Arbeitsgruppe überprüft. Aus

Sicht der Labour-Regierung hatten diese
mehrere Nachteile: Um sicherzustellen,
dass nur GeringverdienerInnen davon pro-
fitieren, wurden sie nur bis zu einer be-
stimmten Einkommenshöhe gezahlt, da-
nach wurden 70 % des zusätzlichen Ein-
kommens angerechnet. Es gab wenig Un-
terstützung bei der Kinderbetreuung und
die Bezahlung erfolgte über die Sozialäm-
ter, wodurch die Koppelung mit der Be-
schäftigungspolitik geschwächt wurde. Da
die konservative Regierung die Familiy Cre-
dits gleichzeitig mit der Abschaffung der al-
ten Mindestlöhne eingeführt hatte und die
Zahl der Niedriglohnbezieher stark zu-
nahm, war aufgrund der hohen Entzugsra-
te von 70 % die „Armutsfalle“ sehr ausge-
prägt. Es gab wenig Anreize, über die Ein-
kommensschwelle hinaus zu verdienen,
und die Unternehmen konnten sicher sein,
dass unterhalb dieser Schwelle bei Lohn-
senkungen die Differenz durch den Staat
ausgeglichen wurde.

Deshalb ergänzte die Labour Regierung
die Mindestlöhne durch bedarfsorientierte
Zuschüsse zur Lebensführung, die so ge-
nannten Working Families Tax Credits. Die
Anreize zur Aufnahme einer Arbeit oder
Verlängerung der Arbeitszeit wurden durch
eine Erweiterung der Zuverdienstmöglich-
keiten erhöht. Von jedem zusätzlich ver-
dienten Pfund können die Bezieher der So-
zialleistungen 45 % anstelle von zuvor 30 %
behalten. Weiterhin wurden 1999 und
dann nochmals 2003 der Kreis der Begüns-
tigten durch eine Heraufsetzung der Ein-
kommensgrenzen ausgeweitet und die Zu-
schüsse zur Kinderbetreuung erhöht.
Außerdem werden die Credits vom Finanz-
amt oder vom Unternehmen mit dem
Lohn ausgezahlt. Gleichzeitig wurden die
Steuern und die Sozialversicherungsbeiträ-
ge für die geringer Verdienenden gesenkt.
Während 1997 rund 750.000 Familien un-

Tabelle 1: Nationaler Mindestlohn in Großbritannien 1999 bis 2006 
Stundenlohn in £ und € zum Wechselkurs von Mai 2005 (£ 1 = € 1,47)

Wirksam Beschäftigte über Beschäftigte zwischen Beschäftigte zwischen 
ab 22 Jahre 18 und 21 Jahren und 16 und 17 Jahren

„Development Rate“ 
für Erwachsene

01. Apr 99 £ 3,60 € 5,29 £ 3,00 € 4,41 –
01. Okt 00 £ 3,70 € 5,44 £ 3,20 € 4,70 –
01. Okt 01 £ 4,10 € 6,02 £ 3,50 € 5,15 –
01. Okt 02 £ 4,20 € 6,17 £ 3,60 € 5,29 –
01. Okt 03 £ 4,50 € 6,62 £ 3,80 € 5,59 –
01. Okt 04 £ 4,85 € 7,13 £ 4,10 € 6,02 £ 3,00 € 4,41
01. Okt 05 £ 5,05 € 7,42 £ 4,25 € 6,25 £ 3,00 € 4,41
01. Okt 06 £ 5,35 € 7,86 £ 4,45 € 6,54 £ 3,00 € 4,41

Quelle: Finn 2005, S. 9
Hans Böckler
Stiftung



127WSI Mitteilungen 3/2006

terstützt wurden, waren es im Januar 2004
2,3 Mio. (Finn 2005, S. 25). Die Schnittstel-
le zwischen Löhnen und Sozialleistungen
bleibt allerdings weiterhin ein Problem. Ei-
nige Autoren berichten, Lohnverhandlun-
gen im unteren Bereich seien ein Albtraum,
da man niemals mit Sicherheit voraussagen
könne, welcher Prozentsatz bei den Be-
schäftigten verbleibe (Howarth/Kenway
2004, S. 18).

Gewerkschaften und Unternehmerver-
bände waren sich einig, dass harte Kontrol-
len nötig sind, um unfairen Wettbewerb
einzuschränken (CBI 2000). Insbesondere
die Rechte der Beschäftigten wurden ge-
stärkt. Beschäftigte, die versuchen, ihren
NMW einzuklagen, dürfen nicht gekündigt
werden. Da Beschäftigte eingeschüchtert
werden können, ist es – und dies ist einma-
lig im britischen Recht – möglich, dass Fi-
nanzbeamte den Fall für die Beschäftigten
vor Gericht bringen. Diese Enforcement Of-
ficers reagieren auf Beschwerden der Be-
schäftigten oder anderer Personen und
können selbst aktiv werden. Sie haben je-
derzeit das Recht, die Lohnunterlagen der
Unternehmen einzusehen und bei Nicht-
beachtung des NMW Geldbußen zu ver-
hängen (bis zu 5.000 £ pro Fall und bis zu
sechs Fälle pro Unternehmen). Das Fi-
nanzamt hat 19 Kontrollteams mit jeweils
drei bis sechs Enforcement Officers. Die LPC
sieht Kontrollprobleme bei Beschäftigten
mit mangelnden Sprach- und Schreib-
kenntnissen und in bestimmten Bereichen
wie Heimarbeit oder bei Beschäftigten mit
Stücklöhnen. Gleichwohl kommt sie zu
dem Ergebnis, dass der NMW in hohem
Maße eingehalten wird (LPC 2003, S. 168).

Die Empfehlungen der LPC haben die
Regierung sowohl im Einführungsprozess
als auch in der Folgezeit unterstützt. In den
vier Berichten von 1999 bis 2005 wurden
Vorschläge zur Erhöhung des Mindestloh-
nes mit jeweils langen Ankündigungs-
fristen für die Unternehmen formuliert.
Zudem befasste sich die LPC mit den Löh-
nen von Jüngeren. Es gab Hinweise, dass
Unternehmen bevorzugt Jüngere einstell-
ten, um den NMW zu umgehen (IDS
2004). Die LPC vertrat die Ansicht, dass der
NMW ab dem 21. Lebensjahr gezahlt wer-
den solle (Burgess/Usher 2003, S. 21ff.). Sie
schlug auch die Einführung eines Mindest-
lohns für 16- bis 17-Jährige vor, nachdem
eine von ihr in Auftrag gegebene Studie zu
dem Ergebnis gekommen war, dass ein
Mindestlohn für diese Altersgruppe sich
nicht negativ auf die Bereitschaft, weiter

zur Schule zu gehen, auswirken würde (IER
2004). Seit Oktober 2004 gilt erstmals ein
Mindestlohn auch für 16- und 17-Jährige.
Falls eine öffentlich anerkannte Weiterbil-
dung stattfindet, kann auch für über 21-
Jährige in den ersten sechs Monaten ein
Entwicklungslohn gezahlt werden, der un-
terhalb des Mindestlohns liegt.

Insgesamt haben die Steigerungsraten
des NMW die allgemeinen Lohnsteigerun-
gen übertroffen, sodass sich die relative
Einkommensposition der Niedriglohnbe-
ziehenden gegenüber dem niedrigen Ein-
stiegsniveau verbessert hat. So stieg der
NMW zwischen Oktober 2003 und Okto-
ber 2004 um 15 % gegenüber einer allge-
meinen Lohnerhöhung von 8 % (LPC
2005, S. xi). Mitte 2004 machte der NMW
in Großbritannien 43,2 % des Medianloh-
nes eines Vollzeitbeschäftigten aus. Dies lag
über dem Niveau in den USA (32,2 %),
aber immer noch unterhalb des Niveaus in
Frankreich (56,6 %) (LPC 2005, S. 237).
Die LPC sieht weiterhin Bedarf, die relati-
ve Einkommensposition der BezieherIn-
nen von Mindestlöhnen zu verbessern, hat
aber vorgeschlagen, das Tempo zu drosseln.
Die Erhöhungen für 2005 und 2006 liegen
nur noch leicht über den erwarteten allge-
meinen Lohnsteigerungen. Allerdings be-
tont die Kommission, dass der NMW in
den nächsten Jahren stärker als die Löhne
insgesamt angehoben werden müsse, um
ein angemessenes relatives Lohnniveau zu
erreichen (LPC 2005, S. xix). Eine Indexie-
rung des NMW, also eine automatische
Anbindung an das allgemeine Lohnniveau,
ist bislang nicht vorgesehen.

3
Evaluation der 
Auswirkungen des NMW

Die LPC hat in den vergangenen Jahren die
Auswirkungen des NMW intensiv eva-
luiert. Einige der wichtigsten Ergebnisse
werden im Folgenden kurz dargestellt:

(1) Mehrere Studien haben gezeigt, dass
Beschäftigte und Unternehmen über den
NMW außerordentlich gut informiert wa-
ren. 90 % aller Beschäftigten wussten, dass
ein NMW eingeführt wurde, und 75 %
kannten sogar die genaue Rate (LPC 2000,
S. 162). Auch die Unternehmen fühlten
sich ausreichend informiert und konnten
sich auf den NMW vorbereiten.

(2) In ihrem zweiten Bericht stellte die LPC
fest, dass rund 1,5 Mio. Beschäftigte von
dem NMW profitieren. Es kam zu einer
deutlichen Erhöhung der Löhne im unte-
ren Einkommensbereich, wodurch die
Lohnentwicklung in der Thatcher-Periode
teilweise wieder korrigiert wurde. Zwei
Drittel der Betroffenen sind Frauen und
von diesen wiederum zwei Drittel Teilzeit-
beschäftigte. In der Folge verminderte sich
der Lohnunterschied zwischen Männern
und Frauen um einen Prozentpunkt, was
dem größten realen Anstieg der Frauen-
löhne seit mehr als einer Dekade entsprach
(LPC 2000, S. 16). Weiterhin ist der Anteil
der Personen aus ethnischen Minoritäten
sehr hoch. Zu den besonders begünstigten
Berufsgruppen zählen VerkäuferInnen,
Reinigungskräfte, Beschäftigte von Sicher-
heitsdiensten, FrisörInnen, Hilfskräfte in
der Pflege, in Kindergärten und in anderen
persönlichen Dienstleistungen.

(3) Eine andere Gruppe der Begünstigten
sind nach einer Studie der Arbeitgeberor-
ganisation CBI (2002) die Beschäftigten auf
dem „Mezzanin-Niveau“, die bereits zuvor
Löhne erhalten hatten, die der Höhe des
NMW entsprachen. Die Unternehmer er-
höhten die Löhne dieser Beschäftigten über
den Mindestlohn hinaus, um das Image ih-
res Unternehmens zu verbessern und ein
Ansteigen der Fluktuation zu verhindern.

(4) Schon im zweiten Bericht konnte die
LPC feststellen, dass der überwiegende Teil
der Anspruchsberechtigten auch den NMW
erhielt. Probleme wurden vor allem im Be-
reich der Heimarbeit gesehen, wo manche
Unternehmen die Beschäftigten als Selbst-
ständige deklarieren wollten, und an den
Rändern zur informellen Ökonomie, ins-
besondere zur illegalen Beschäftigung.

(5) Die Lohnsumme wurde durch den
NMW um ungefähr 0,5 % gesteigert – oh-
ne spürbare Effekte auf die Beschäftigung
(LPC 2000, S. xii). Dieser Befund wurde in
späteren Berichten der LPC bestätigt. Für
den dritten Bericht der Kommission wur-
de eine ökonometrische Studie in Auftrag
gegeben, die zum Ergebnis kam, dass der
Effekt des NMW bei Kontrolle anderer Ein-
flussgrößen (zum Beispiel Konjunktur) be-
schäftigungspolitisch neutral war (LPC
2001, S. xi; Stewart 2003). Auch die deutli-
chen Erhöhungen des NMW von 2003
(plus 7 %) und 2004 (plus 8 %) wurden
ohne negative Wirkungen verkraftet.
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zwischen nach dem Anstieg des NMW. Das
wichtigste Ergebnis scheint zu sein, dass
keine Verhandlungszugeständnisse mehr
über Absenkungen der Löhne unterhalb
der NMW stattfinden und Spielraum für
Tarifverhandlungen zu Löhnen oberhalb
des Niveaus des NMW geschaffen wurde
(Burgess/Usher 2003, S. 29).

4
Schlussfolgerungen

Die Einführung des NMW in Großbritan-
nien ist bis heute eine Erfolgsstory.

Der erste Erfolgsfaktor war die Ent-
ideologisierung der Debatte durch eine
strikte Fakten- und Sachorientierung. Die
LPC formulierte ihre Empfehlungen erst
nach ausführlichen Recherchen und um-
fangreichen Beratungsprozessen. Dabei
wurden alle Pro- und Contra-Argumente
ernst genommen und auf ihre Stichhaltig-
keit überprüft. Zu den überragenden Erfol-
gen der LPC zählt, die britischen Unter-
nehmerverbände für einen NMW gewon-
nen zu haben, ohne in diesem Prozess die
Gewerkschaften, die stets einen höheren
NMW forderten, zu verlieren (Callaghan
2000). Der Regierung allein wäre dies per
Dekret niemals gelungen. Ihre wichtigste
Tätigkeit war die gelungene Auswahl der
Kommissionsmitglieder, die der Regierung
Empfehlungen weitergab, die im Bera-
tungsprozess von der „Gesellschaft“ schon

Lohnkosten stiegen nur leicht an. Gleich-
zeitig gingen die Staatsausgaben für Ein-
kommenssubventionen (in-work-benefits)
zurück und die Steuereinnahmen stiegen.
Es wurde berechnet, dass eine Erhöhung
des NMW um 0,1 £ die Haushaltssituation
um 93 Mio. £ verbessert (LPC 2003, S. 71).

(10) Fast 60 % der Mindestlohnbeziehen-
den leben in Haushalten mit geringem Ein-
kommen (unterste drei Dezile), sofern es
einen Verdiener im Haushalt gibt. Dieser
Anteil ist deutlich geringer, wenn man
Haushalte ohne Verdiener einschließt, die
sich vor allem am unteren Ende der Ein-
kommensskala konzentrieren (LPC 2005,
S. 32).

Die Auswirkungen auf die Tarifpolitik wa-
ren nicht Thema der LPC, wohl aber ande-
rer Studien. Die britischen Gewerkschaften
waren lange gegen gesetzliche Mindestlöh-
ne. Sie befürchteten, dass dadurch die Ta-
rifautonomie untergraben und Anreize für
die Beschäftigten, in eine Gewerkschaft
einzutreten, verringert würden. Burgess/
Usher (2003) berichten, dass in einzelnen
Branchen Tarifverträge heute keine Min-
destlohnvereinbarungen mehr enthalten,
weil die untere Lohngrenze gesetzlich gere-
gelt ist (z. B. im Einzelhandel). In anderen
Fällen wurden Tarifverträge mit der Be-
gründung, dass per Gesetz bereits wirksa-
me Mindestlohnregelungen festgelegt wur-
den, gekündigt. In einigen Branchen rich-
ten sich die jährlichen Tariferhöhungen in-

(6) Probleme wurden bei kleinen und mitt-
leren Unternehmen festgestellt, die mit
dem informellen Sektor konkurrieren oder
als Zulieferer über keine Preissetzungs-
macht verfügen. Die LPC empfahl, die Be-
ratung dieser Unternehmen bei der Reor-
ganisation zu verbessern (LPC 2003). Im
fünften Bericht wurde festgestellt, dass die
Erhöhung des Mindestlohnes inzwischen
weniger ein Problem für die kleinen als für
einige große Firmen ist. Die jüngsten Er-
höhungen würden nun auch Anpassungen
in großen Firmen, vor allem im Einzelhan-
del, erforderlich machen (LPC 2005,
S. xiii).

(7) In mehreren Forschungsprojekten wur-
den die Auswirkungen des NMW auf die
Produktivität untersucht. Befragungen im
Jahr 1999 ergaben, dass ein beachtlicher
Teil der Unternehmen die Arbeitsorganisa-
tion veränderte, in neue Technologien und
Weiterbildung investierte und die Service-
qualität verbesserte. Die Schwerpunkte der
Maßnahmen unterschieden sich nach
Branchen. In Abbildung 1 sind die Ergeb-
nisse einer dieser Befragungen zusammen-
gefasst. Die Maßnahmen hängen mitei-
nander zusammen. Unternehmen, die nur
die Arbeitskosten besser kontrollierten, in-
vestierten nicht zusätzlich in Weiterbil-
dung. Falls aber der NMW zum Katalysator
einer Reorganisation oder der Einführung
neuer Produkte wurde, stieg die Wahr-
scheinlichkeit zusätzlicher Investition in
Weiterbildung (LPC 2003, S. 66). Ein Gut-
achten für den fünften Bericht der LPC
kam zum Ergebnis, dass der NMW zu ei-
nem Produktivitätszuwachs im Dienstleis-
tungssektor, der durch den NMW beson-
ders betroffen war, nicht aber in der Indus-
trie geführt hat (LPC 2005, S. 50).

(8) In einem Gutachten wurde der Frage
nachgegangen, welche Auswirkungen der
NMW auf die Profitraten habe. Immerhin
hatten Unternehmen in Niedriglohnbran-
chen um 9,2 % höhere Lohnerhöhungen
zu verkraften als Vergleichsbranchen. Es
zeigte sich, dass sie diese Kosten nur zum
Teil durch eine Erhöhung der Produktivität
verringern und über höhere Preise über-
wälzen konnten. Insgesamt gingen ihre
Profitraten zurück, allerdings nicht soweit,
dass Unternehmen schließen mussten
(LPC 2005, S 49).

(9) Der NMW wirkte sich positiv auf die
öffentlichen Finanzen aus. Die staatlichen
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weitgehend akzeptiert waren. Diese Strate-
gie der Versachlichung wurde in den fol-
genden Jahren durch die begleitende Eva-
luation und Beratung fortgesetzt. Dies war
nach dem Selbstverständnis der LPC not-
wendig, da die Einführung eines Mindest-
lohnes ebenso wie seine Erhöhung keine
wissenschaftliche Übung, sondern eine
„Reise in unbekannte Gefilde“ war.

Der zweite wichtige Erfolgsfaktor war
die Überwindung des statischen Denkens
in der Lehrbuchökonomie durch ein dyna-
misches Innovationsverständnis. Wenn
Unternehmen frühzeitig informiert sind
und somit Zeit haben, sich auf einen ge-
setzlichen Mindestlohn einzustellen, kön-
nen eventuelle negative Auswirkungen ver-
mieden werden, indem sie Beschäftigte
qualifizieren, neue Produkte entwickeln,
ihren Service verbessern oder ihre Arbeits-
organisation verändern. Solche präventi-
ven Innovationen wurden durch eine früh-
zeitige Ankündigung der Erhöhungen und
eine Beratung vor allem der Klein- und
Mittelbetriebe gefördert.

Ein dritter Erfolgsfaktor war der ernst-
hafte Wille der britischen Regierung, den
NMW auch praktisch umzusetzen. Es wur-
de schnell deutlich, dass den Unternehmen
keine Schlupflöcher bleiben und die Um-
setzung kontrolliert sowie die Nichteinhal-
tung mit Sanktionen belegt wird. Die Kon-
trolle wurde durch die einfache Struktur
des NMW und die begleitenden Werbe-
kampagnen erleichtert, die die Durchset-
zung in der Praxis begünstigten. Dies über-
zeugte im Übrigen die Unternehmen am
meisten, da sie sicher sein konnten, dass der
NMW für alle Konkurrenten gilt.

Ein vierter Erfolgsfaktor schließlich ist
die Beendigung der staatlichen Subventio-
nen von Ausbeuterlöhnen. Unternehmen
können nicht mehr ihre Löhne in der Ge-
wissheit senken, dass der Staat die Diffe-
renz zahlt. Dies hat das Ansehen des NMW
erhöht, da es durch eine Konsolidierung öf-
fentlicher Haushalte die staatlichen Hand-
lungsspielräume für eine gezielte Armuts-
bekämpfung wieder erweiterte und die Le-
gitimität sozialstaatlichen Handelns ver-
besserte.

Über allem steht natürlich die positive
Beschäftigungsbilanz. Der NMW hat nach-
weislich der Beschäftigung in Großbritan-
nien nicht geschadet, die gleichzeitig infol-
ge der expansiven Wirtschaftspolitik und
des kräftigen Wachstums der Wirtschaft
wuchs. Durch die verstärkte Nachfrage ver-
minderte sich der Kostenwettbewerb und
viele Unternehmer waren für eine klare
Lohnvorgabe dankbar. Deutlich wurde
auch, dass Mindestlöhne nur eines von
mehreren Instrumenten der Armuts-
bekämpfung sein können und dass von
Mindestlöhnen zu einem nicht unerhebli-
chen Teil auch Haushalte mit höherem Ein-
kommen profitieren. Mindestlöhne sind
aber Ordnungsinstrumente für den Ar-
beitsmarkt, die aus mehreren Gründen
notwendig sind: Neben der Armuts-
bekämpfung geht es dabei um die Garantie
fairer Wettbewerbsbedingungen, die Set-
zung von Anreizen für Weiterbildung und
Innovation sowie die Schonung der Staats-
kassen und die Glaubwürdigkeit des Sozi-
alstaats.

Diesen übergreifenden Aspekten wird
in der deutschen Debatte über das Für und

Wider von gesetzlichen Mindestlöhnen
bislang viel zu wenig Beachtung geschenkt.
Aus unserer Sicht sollte sich die deutsche
Diskussion statt auf das „ob“ endlich 
auf das „wie“ einer Einführung gesetzli-
cher Mindestlöhne konzentrieren. Hierfür
spricht nicht nur der beachtliche und stei-
gende Anteil von Niedriglöhnen in
Deutschland (Bosch/Kalina 2005; Bosch/
Weinkopf 2006), sondern auch, dass der
Staat nicht auf Dauer Niedrig(st)löhne oh-
ne jede Untergrenze subventionieren kann.
Diese Problematik besteht heute bereits
beim Arbeitslosengeld II, das zu einem
nicht unerheblichen Teil ergänzend zu
niedrigen Erwerbseinkommen gewährt
wird. Wenn – wie im Koalitionsvertrag der
neuen Regierung angekündigt – „Kom-
bilöhne“ eingeführt oder bestehende ent-
sprechende Ansätze ausgeweitet werden,
muss dies durch gesetzliche Mindestlöhne
flankiert werden, um den Subventionsauf-
wand zu begrenzen und betriebliche Mit-
nahmeeffekte zu vermeiden. Die britischen
Erfahrungen geben überdies wichtige Hin-
weise, wie der Einführungsprozess ausge-
staltet und flankiert werden muss, um ne-
gative Beschäftigungswirkungen zu ver-
meiden und eine breite Akzeptanz zu errei-
chen. Unseres Erachtens sollte auch in
Deutschland eine Kommission nach dem
Vorbild der LPC in Großbritannien einge-
richtet werden, die die Einführung sorgfäl-
tig vorbereitet und die Umsetzung neutral
evaluiert, um in einem empirisch geleiteten
Entscheidungsprozess die Höhe des Min-
destlohnes richtig dosieren und auf dabei
auftretende Umsetzungsprobleme reagie-
ren zu können.
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